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Zukunft Rathaus – Stellungnahme Denkmalschutz  

Das Lörracher Rathaus ist ein Kulturdenkmal nach § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-

Württemberg (folgend: DSchG). Das DSchG verpflichtet sowohl Eigentümer als auch 

Besitzer von Kulturdenkmalen, diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten.  

 

Für die Gemeinde besteht in Bezug auf kommunale Kulturdenkmale eine über die 

Pflichten sonstiger Denkmaleigentümer hinausgehende Erhaltungspflicht. Dies ergibt 

sich aus der Staatszielbestimmung in Art. 3c Abs. 2 der Landesverfassung. Dieser 

besagt, dass Denkmale der Kunst, der Geschichte und der Natur öffentlichen Schutz 

und die Pflege des Staates und der Gemeinden genießen (diese gesteigerte 

Erhaltungspflicht steht unter dem Vorbehalt, dass ein daraus resultierender Eingriff in 

ihr Selbstverwaltungsrecht verhältnismäßig ist).  

 

Nach dem Denkmalschutzgesetz ist die Denkmalverwaltung in Baden-Württemberg 

dreistufig aufgebaut. Die Aufgaben der obersten Denkmalschutzbehörde werden auf 

Ebene der Ministerien wahrgenommen. Die oberste Denkmalschutzbehörde 

entscheidet hierbei über alle grundsätzlichen Angelegenheiten des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege. Sie führt die Rechts- und Fachaufsicht über die 

Denkmalschutzbehörden.  

Die höheren Denkmalschutzbehörden sind bei den Regierungspräsidien angesiedelt. 

Inhaltlich sind sie insbesondere zuständig für Widerspruchsverfahren, aber auch in 

Konstellationen für denkmalschutzrechtliche Entscheidungen, wenn als Eigentümer 

oder Besitzer eines Kulturdenkmals eine kommunale Körperschaft betroffen ist, § 7 

Abs. 5 Nr. 1 DSchG – im Fall Rathaus, wenn dieses im Eigentum der Stadt verbleibt.  

Als untere Denkmalschutzbehörde werden die unteren Baurechtsbehörden (hier: 

Stadt Lörrach) tätig. Nach § 7 Abs. 4 Satz 1 DSchG sind die unteren 

Denkmalschutzbehörden zuständig, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. Sie sind 

somit insbesondere für die Entscheidung über die Erteilung von 

denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen zuständig – im Fall Rathaus, wenn dieses 

an einen Dritten veräußert wird.  

 

Wann kann ein Denkmal abgebrochen werden? 

Soll ein Denkmal abgebrochen werden, kommt es für die rechtliche Beurteilung der 

Abbruchgenehmigung insbesondere auf die wirtschaftliche Zumutbarkeit des 

Denkmalerhalts im jeweiligen Einzelfall an. Nach ständiger Rechtsprechung (VGH 

Baden-Württemberg, Urteil vom 11.11.1999 – 1 S 413/99, VGH Baden-Württemberg, 
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Urteil vom 22.11.2019, 1 S 2984/18) ist die Zumutbarkeit der Erhaltung oder Sanierung 

eines Kulturdenkmals anhand einer vom Denkmaleigentümer vorzulegenden 

Wirtschaftlichkeitsberechnung zu prüfen, bei der die voraussichtlichen Investitions- 

und Bewirtschaftungskosten den möglichen Nutzungserträgen oder dem 

Gebrauchswert des Denkmals gegenüberzustellen sind. Grundsätzlich gilt, dass sich 

das Denkmal wirtschaftlich selbst tragen muss und der Eigentümer nicht verpflichtet 

werden kann, sein sonstiges Vermögen zum Denkmalerhalt einzusetzen. 

Eine Abbruchgenehmigung könnte auch dann erteilt werden, wenn sich das Objekt als 

nicht erhaltungsfähig erweist, d.h., wenn z.B. im Rahmen der zwingend erforderlichen 

Sanierungsmaßnahmen mehr als 50 % der historischen Substanz verloren gingen.  

 

Bezogen auf das Lörracher Rathaus bedeutet dies, dass die Stadt selbst, ebenso wie ein 

potentieller Käufer, verpflichtet ist, das Objekt zu erhalten und pfleglich zu behandeln. 

Ein etwaiges Abbruchgesuch dürfte nach dem zuvor Gesagten wenig Aussicht auf 

Erfolg bieten.  
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